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vielen Dank für Ihr Schreiben vom 08. August 2018.

Hiermit  bestätige  ich  zunächst  nur  den  Eingang  Ihrer  Eingabe.  Sie  wird  unter  dem 
oben genannten Geschäftszeichen geführt. 

Der/Die  zuständige  Sachbearbeiter/in  wird  sich  so  schnell  wie  möglichmit  Ihnen  in 
Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Astrid Koppitsch

HAUSANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn
VERBINDUNGSBÜROFriedrichstraße 50, 10117 Berlin

TELEFON (0228) 997799-2201
TELEFAX (0228) 997799-5550 
E-MAIL arbeitsgruppe22a@bfdi.bund.de

BEARBEITET VONNils Bergemann
INTERNET www.datenschutz.bund.de

DATUM Bonn, 15.08.2018
GESCHÄFTSZ.22-640 II#0633

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei
allen Antwortschreiben unbedingt an.
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SEITE 2VON 5 Datenschutzerklärung
1. Kontakt
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Anschrift: Husarenstr. 30, 53117 Bonn

Friedrichstr. 50, 10117 Berlin
Zentrale Telefonnummer: 0228/997799 -0
Zentrale Mail-Adresse: poststelle@bfdi.bund.de

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Herr Müller
Telefonnummer: 0228/997799 -1308
Mail-Adresse: bdsb@bfdi.bund.de
2. Einleitung und Zw ecke der Verarbeitung

Die  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  (BfDI)  ver-
arbeitet  bei  der Wahrnehmung  der  ihr  gesetzlich  übertragenen  Aufgaben  personen-
bezogene  Daten.  Zu  ihren  öffentlichen  Aufgaben  gehören  insbesondere  die  folgen-
den Teilbereiche:

 Die Überwachung und Durchsetzung der DSGVO bei Verantwortlichen, die i h-
rer  Aufsicht  unterliegen  einschließlich  der  dazu  notwendigen  Kooperation  mit 
Datenschutzbehörden der Länder und der Mitgliedstaaten der EU

 Die Bereitstellung von Informationen über das Datenschutzrecht an Dritte oder 
an die Öffentlichkeit

 Die  Bearbeitung  von  datenschutzrechtlichen Beschwerden  betroffener  Perso-
nen über  Verantwortliche  und  Auftragsverarbeiter,  die  ihrer  Aufsicht  unterlie-
gen

 Daneben  verarbeitet  die  BfDI  auch  als  zivilrechtliche  Vertragspartei  bzw.  als 
öffentlich-rechtliche  Dienststelle  personenbezogene  Daten.  Beispiele  hierfür 
sind die Personalgewinnung und –verwaltung, die Beschaffung von Büromate-
rialien oder Hilfsdienstleistungen. Dieses Handeln steht jedoch in einem direk-
ten  Bezug  zur  öffentlichen  Aufgabe  und  wird  daher  nach  den  gleichen  Maß-
stäben beurteilt.

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO i. V. m. Art. 57, 58 Abs. 1, 77 
DSGVO, § 3 BDSG

4. Empfängerkategorien

Bei  der Wahrnehmung  ihrer  öffentlichen  Aufgaben  übermittelt  die  BfDI  personenbe-
zogene Daten an andere öffentliche Stellen des Bundes oder der Länder (insbeso n-
dere  den  Aufsichtsbehörden  der  Länder)  sowie  an  die  Aufsichtsbehörden  anderer 
Mitgliedstaaten der EU, Vertreter der Presse und Betroffene sowie an Auftragnehmer 
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SEITE 3VON 5 der BfDI. Dabei wird stets geprüft, ob eine Übermittlung in diesem Sinne erforderlich 
ist.  Für  die  gesondert  genannten  Aufgabenfelder  der  BfDI  ergeben  sich  daher  fol-
gende Empfängerkreise:

a) Überwachung  und  Durchsetzung  der  DSGVO  bei  Verantwortlichen,  die  der  Auf-
sicht durch die BfDI unterliegen

Öffentliche  Stellen  des  Bundes  oder  der  Länder  sowie  der  Aufsichtsbehörden  der 
Mitgliedstaaten  der  EU,  Betroffene  sowie  Auftragnehmer der  BfDI  für  die  interne 
Verwaltungstätigkeit der eigenen Dienststelle

b) Die Bereitstellung von Informationen über das Datenschutzrecht an Dritte oder an 
die Öffentlichkeit

Öffentliche Stellen des Bundes oder der Länder für die Abstimmung von Informati o-
nenmaterialien,  Presse  für  die  Verbreitung  von  Informationen  sowie  Auftragnehmer 
der BfDI für die interne Verwaltungstätigkeit der eigenen Dienststelle

c) Die  Bearbeitung  von  datenschutzrechtlichen  Beschwerden  betroffener  Personen 
über Verantwortliche und Auftragsverarbeiter

Öffentliche  Stellen  des  Bundes  oder  der  Länder  sowie  die  Aufsichtsbehörden  der 
Mitgliedstaaten der EU soweit diese für den Gegenstand der Beschwerde zuständig 
sind  sowie  Auftragnehmer  der  BfDI  für  die  interne  Verwaltungstätigkeit  der  eigenen 
Dienststelle

d) Handeln als zivilrechtliche Vertragspartei

Öffentliche  Stellen  des  Bundes  für  die  Unterstützung  bei  Vergabeverfahren  und  bei 
der  finanziellen  Betreuung  der  Beamtinnen  und  Beamten  sowie  der  Tarifbeschäftig-
ten der BfDI, andere Auftragne hmer der BfDI für die gegenseitige Unterstützung bei 
bestimmten  Projekten  sowie  Auftragnehmer  der  BfDI  für  die  interne  Verwaltungstä-
tigkeiten der Dienststelle

5. Speicherdauer

Die Speicherung erfolgt im Einklang mit der Richtlinie für das Bearbeiten und Ve rwal-
tung  von  Schriftgut  in  Bundesministerien,  die  gemäß  der  IT-Richtlinie  der  BfDI  ver-
bindlichen Regelungsgehalt hat.

6. Betroffenenrechte

Sowohl  im  Rahmen  der  Erfüllung  öffentlicher  Aufgaben  als  auch  als  zivilrechtliche 
Vertragspartei  ist  die  BfDI  verantwortlich  für  die  Verarbeitung  von  personenbezoge-
nen Daten. Den Betroffenen stehen daher folgende Rechte aus der DSGVO zur Ve r-
fügung:
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SEITE 4VON 5 a) Recht auf Auskunft - Art. 15 DSGVO

Mit dem Recht auf Auskunft erhält der Betroffene eine umfassende Einsicht in die ihn
angehenden Daten und einige andere wichtige Kriterien wie beispielsweise die Ve r-
arbeitungszwecke oder die Dauer der Speicherung. Es gelten die in § 34 BDSG g e-
regelten Ausnahmen von diesem Recht.

b) Recht auf Berichtigung - Art. 16 DSGVO

Das Recht auf Beri chtigung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, unrichtige 
ihn angehende personenbezogene Daten korrigieren zu lassen.

c) Recht auf Löschung - Art. 17 DSGVO

Das Recht auf Löschung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, Daten beim 
verantwortlichen  löschen  zu  lassen.  Dies  ist  allerdings  nur  dann  möglich,  wenn  die 
ihn angehenden personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig sind, rechtswidrig 
verarbeitet  werden  oder  eine  diesbezügliche  Einwilligung  widerrufen  wurde.  Es  gel-
ten die in § 35 BDSG geregelten Ausnahmen von diesem Recht.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Art. 18 DSGVO

Das  Recht  auf  Einschränkung  der  Verarbeitung  beinhaltet  die  Möglichkeit  für  den 
Betroffenen, eine weitere Verarbeitung der ihn angehenden personenbezogenen D a-
ten  vorerst  zu  verhindern.  Eine  Einschränkung  tritt  vor  allem  in  der  Prüfungsphase 
anderer Rechtewahrnehmungen durch den Betroffenen ein.

e) Recht auf Datenübertragbarkeit - Art. 20 DSGVO

Das  Recht  auf  Datenübertragbarkeit  beinhaltet  die  Möglichkeit  für  den  Betroffenen, 
die ihn angehenden personenbezogenen Daten in einem gängigen, maschinenlesba-
ren Format vom Verantwortlichen zu erhalten, um sie ggf. an einen anderen Veran t-
wortlichen weiterleiten zu lassen. Gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 DSGVO steht dieses 
Recht  aber  dann  nicht  zur  Verfügung,  wenn  die  Datenverarbeitung  der  Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben dient. Dies ist bei der BfDI nur dann nicht der Fall, wenn 
die Verarbeitung personenbezogener Daten zu fiskalischen Zwecken erfolgt.

f) Recht auf Widerspruch - Art. 21 DSGVO

Das Recht auf Widerspruch beinhaltet die Möglichkeit für Betroffene, in einer beso n-
deren Situation der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu wide r-
sprechen,  soweit  diese  durch die Wahrnehmung  öffentlicher  Aufgaben  oder  öffentli-
cher sowie privater Interessen rechtfertigt ist. Das Recht gilt gemäß § 36 BDSG nicht, 
wenn  eine  öffentliche  Stelle  durch  Rechtsvorschrift  zur  Verarbeitung  verpflichtet  ist. 
Dies ist bei der BfDI durch Art. 57 DSGVO der Fall.
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SEITE 5VON 5 7. Notwendigkeit der Da tenverarbeitung

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die BfDI steht im unmittelb a-
ren Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben.

Insbesondere bei der Überwachung und Durchsetzung der DSGVO bei Verantwortl i-
chen, die der Aufsicht durch die BfDI unterliegen, kann die Bereitstellung von pers o-
nenbezogenen Daten aufgrund des Art. 58 Abs. 1 lit. a) DSGVO gesetzlich notwe n-
dig sein. Im Falle der Nichtbereitstellung verfügt die BfDI über Abhilfebefugnisse g e-
mäß Art. 58 Abs. 2 DSGVO.

8. Sonstige Informationen

Es  besteht  hinsichtlich  der  Datenverarbeitung  der  BfDI  kein  Beschwerderecht  bei 
einer Aufsichtsbehörde. Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.

9. Homepage der BfDI

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf das Internet-Angebot der BfDI und bei jedem A b-
ruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang vorübergehend in einer Protokol l-
datei  gespeichert  und  verarbeitet.  Vor  der  Speicherung  wird  jeder  Datensatz  durch 
Veränderung der IP-Adresse anonymisiert.

Im Einzelnen werden über jeden Zugriff / Abruf folgende Daten gespeichert:

 anonymisierte IP-Adresse

 Datum und Uhrzeit

 aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei

 übertragene Datenmenge

 Meldung, ob der Zugriff / Abruf erfolgreich war

Beim Aufruf einzelner Seiten werden so genannte temporäre Cookies verwendet, um 
die  Navigation  zu  erleichtern.  Diese  Session  Cookies  beinhalten  keine  personenbe-
zogenen Daten und verfallen nach Ablauf der Sitzung. Techniken,  wie  zum Beispiel 
Java-Applets  oder  Active-X-Controls,  die  es  ermöglichen,  das  Zugriffsverhalten  der 
Nutzer nachzuvollziehen, werden nicht eingesetzt.

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.


